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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke und der Fraktion der PDS
– Drucksache 14/380 –

Ausländerwahlrecht in der Bundesrepublik Deutschland

In der Koalitionsvereinbarung vom 20. Oktober 1998 versprechen die Regierungs-
parteien: „Zur Förderung der Integration sollen auch die hier lebenden Auslände-
rinnen und Ausländer, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der EU
besitzen, das Wahlrecht in Kreisen und Gemeinden erhalten.“
Nun wurde in den Medien (z. B. Süddeutsche Zeitung vom 29. Januar 1999) ein
„Rückzieher“ in dieser Angelegenheit verkündet. Die Bundesregierung wolle „vor-
erst keine Initiative“ ergreifen, hieß es dort.
Auch im Bundesrat – dort steht das Thema durch die Initiative der Länder Hessen
und Rheinland-Pfalz auf der Tagesordnung – soll eine Debatte über die Einführung
eines Ausländerwahlrechts „auf Eis gelegt“ werden (Süddeutsche Zeitung, 29. Ja-
nuar 1999).
Die Einführung des Wahlrechts für Nicht-Deutsche, die ihren Lebensmittelpunkt hier
haben, ist eine wichtige Maßnahme in Richtung Gleichstellung der Wohnbevölke-
rung.

1. Welche Gründe liegen vor, die jetzt für die Verschiebung einer Initiative für die
Einführung des Wahlrechts für Ausländerinnen und Ausländer auf kommunaler
Ebene sprechen?

Die Einführung eines allgemeinen kommunalen Ausländerwahlrechts ist
Bestandteil eines integrationspolitischen Gesamtkonzepts der Bundesregie-
rung, in dessen Mittelpunkt die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts steht.
Die sachgerechte und erfolgreiche Bewältigung der mit diesem Vorhaben
verbundenen rechtlichen und politischen Fragen bestimmt den Zeitplan für
die Umsetzung der weiteren integrationspolitischen Zielvorstellungen, auf
die sich die Regierungsparteien in der Koalitionsvereinbarung vom 20. Ok-
tober 1998 verständigt haben. Ein konkretes Datum für die Einführung ei-
nes allgemeinen kommunalen Ausländerwahlrechts ist darin mit Rücksicht
auf diese Prioritätsfolge bewußt nicht genannt worden.
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2. Steht die Verschiebung der Einführung eines Wahlrechts für Ausländerinnen und
Ausländer im Zusammenhang mit der Kampagne von CDU/CSU gegen die Ein-
führung der doppelten Staatsbürgerschaft?
Wenn ja, welche weiteren Vorhaben zur Förderung der Integration von Auslän-
derinnen und Ausländern sind durch die Kampagne von CDU/CSU gefährdet?

Nein.

3. Wann wird die Bundesregierung eine Initiative ergreifen, um das in der Koaliti-
onsvereinbarung zugesagte Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf
kommunaler Ebene einzuführen?

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.

4. Liegen der Bundesregierung neue Erkenntnisse vor, die gegen die sofortige Ein-
führung eines kommunalen Ausländerwahlrechts sprechen?

Nein.

5. Plant die Bundesregierung andere Maßnahmen zur Förderung der Integration
von hier lebenden Ausländerinnen und Ausländern, die nicht die Staatsan-
gehörigkeit eines Mitgliedstaates der EU besitzen?
Wenn ja, welche und wann sollen sie eingeführt werden?
Werden diese Maßnahmen ggf. als Ersatz- oder als Ergänzungsmaßnahmen der
versprochenen Einführung des Wahlrechts auf kommunaler Ebene für Auslän-
derinnen und Ausländer angesehen?

Die Bundesregierung wird sich vorrangig den Integrationsmaßnahmen zu-
wenden, die Teil des in der Koalitionsvereinbarung vom 20. Oktober 1998
festgelegten Regierungsprogramms sind. Davon abgesehen fördert die Bun-
desregierung bereits seit Jahren die sprachliche, soziale und berufliche In-
tegration insbesondere von

– ausländischen Arbeitnehmern aus den ehemaligen Anwerbestaaten der
Bundesrepublik Deutschland,

– ehemaligen Vertragsarbeitnehmern der früheren DDR aus Angola, Mo-
cambique und Vietnam,

– von Ausländern, die über einen auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatus
verfügen sowie

– von Familienangehörigen der vorgenannten Gruppen.

6. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, „es sei sinnlos, das Wahlrecht zu än-
dern, wenn das Staatsbürgerschaftsrecht neue Fakten schaffe“ (Süddeutsche Zei-
tung 29. Januar 1999)?
Wenn nein, warum nicht?

Nein. Die Einführung eines allgemeinen kommunalen Ausländerwahlrechts
wird mit der angestrebten Reform des Staatsangehörigkeitsrechts nicht hin-
fällig.

Drucksache 14/479 – 2 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode


